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Welche Zulassungsvoraussetzungen muss ich für die IHK-Fortbildungsprüfung erfüllen? 
Die Zulassungsvoraussetzungen für die IHK-Fortbildungsprüfung sind in § 2 der ÄVerordnung über die Prü-
fung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Wirtschaftsfachwirt / Geprüfte Wirtschaftsfachwirtin³ geregelt. 
Die Prüfung gliedert sich in zwei Teilprüfungen:  

Für die ZXOaVVXQg ]XU TeiOSU�fXQg ÄWiUWVchafWVbe]RgeQe QXaOifikaWiRQeQ³ müssen Sie eine einschlä-
gige Berufspraxis nachweisen, deren Dauer von der Art Ihres Ausbildungsabschlusses abhängig ist: 

x Abschluss in einem anerkannten mindestens dreijährigen kaufmännischen oder verwaltenden 
Ausbildungsberuf: keine zusätzliche Berufspraxis erforderlich 

x Abschluss in einem sonstigen anerkannten mindestens dreijährigen Ausbildungsberuf: mindestens 
einjährige Berufspraxis 

x Abschluss in einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf: mindestens zweijährige Berufspraxis 
x Kein kaufmännischer Berufsabschluss: mindestens dreijährige Berufspraxis 

 
Für die ZXOaVVXQg ]XU TeiOSU�fXQg ÄHaQdOXQgVVSe]ifiVche QXaOifikaWiRQeQ³ müssen Sie nachweisen, 
dass Sie die Teilprüfung ÄWirtschaftsbezogene Qualifikationen³ innerhalb der letzten fünf Jahre abgelegt 
sowie ein weiteres Jahr Berufspraxis erworben haben. 

Die Berufspraxis soll im kaufmännischen oder verwaltenden Bereich absolviert worden sein und wesentli-
che Bezüge zu den Aufgaben eines Wirtschaftsfachwirts haben. Sie müssen den Nachweis der Berufspra-
xis zu Beginn der Prüfung vorlegen. 

Wenn Sie diese Voraussetzungen nicht erfüllen, können Sie zur Prüfung zugelassen werden, wenn Sie 
durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft machen, dass Sie Kenntnisse, Fertigkei-
ten und Erfahrungen erworben haben, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.  

Die Prüfung der Zulassung zur Prüfung erfolgt in diesem Lehrgang ausschließlich über die zuständige Stel-
le der jeweils prüfenden Kammer. Die Teilnehmenden sind selbst dafür verantwortlich, sich um die Zulas-
sung zu kümmern. Die Zulassungsprüfung ist einerseits für die öffentlich-rechtliche Prüfung Geprüfter Wirt-
schaftsfachwirt / Geprüfte Wirtschaftsfachwirte erforderlich, andererseits auch für die Förderung durch Auf-
stiegs-BAföG. 

 

Wenn Sie die Prüfung in Koblenz ablegen möchten, ist Ihre Ansprechpartnerin für die IHK Koblenz: 

Vanessa Faust, Industrie- und Handelskammer Koblenz, Schlossstraße 2, 56068 Koblenz  
(Telefon 0261 106-310, faust@koblenz.ihk.de) 
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